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WEBINAR EFFIZIENZSTEIGERUNGEN
MELDUNG DER FRÜHEREN MASSNAHMEN
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WEBINAR

▪ Während dem ganzen Webinar

▪ Keine Kamera und kein Mikrophon

▪ Stellen Sie Ihre Frage direkt im Kanal F&A

▪ Während der Fragerunde

▪ Fragen aus dem F&A werden der Reihe nach abgehandelt
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INHALTSVERZEICHNIS

▪ Grundlagen

▪ Massnahmen

▪ Auskunft und Vollzug 

▪ «Was» im Detail

▪ «Wie» im Detail

▪ Fragen und Antworten
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GRUNDLAGEN

▪ Warum Vergangenen Anstrengungen von Elektrizitätslieferanten anzuerkennen

▪ Wer Elektrizitätslieferanten, welche Massnahmen bei Endverbrauchern 

 in der Schweiz umgesetzt haben (01.01.2022 – 31.12.2024).

▪ Was Angaben und Unterlagen, mindestens

a. Kurze Beschreibung und Vergleich zu den besten verfügbaren Lösungen

b. Erläuterungen zur Ermittlung des Stromverbrauchs vorher/nachher 

c. Erläuterung zur Abgrenzung zu den nicht anrechenbaren Massnahmen

▪ Wie Elektronisches Übermittlungsformular (PrivaSphereTM)

▪ Wann Bis zum 30. April 2025

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/das-bfe/elektronische-uebermittlung-von-geschaeften-und-dokumenten.html


WEBINAR EFFIZIENZSTEIGERUNGEN MELDUNG FRÜHERER MASSNAHMEN    BFE    DIENST ES    10.03.2025 5

Nicht standardisierte (NSM)

▪ Prüfung der Anrechenbarkeit 

 (Art. 51b EnV)

▪ Zusätzliche Nachweise können 

eingefordert werden

Standardisierte (SM)

▪ Festgelegte Anforderungen 

 (Art. 51b EnV)

▪ Festgelegte Nachweise

▪ Eine teilweise Erfüllung der 

Anforderungen oder Nachweise muss 

gemeldet und geprüft werden. 

MASSNAHMEN

Frühere Massnahmen, für welche das BFE 

eine SM definiert hat, müssen als solche 

gemeldet werden

In beiden Fällen muss die Abgrenzung zu den nicht anrechenbaren Massnahmen gemäss 

Art. 51c EnV bestätigt werden
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AUSKUNFT UND VOLLZUG

▪ Geschäftsstelle (GS)

▪ CimArk SA ab dem 1. März 2025

▪ Erste Anlaufstelle bei Fragen (telefonische und schriftliche Auskünfte)

▪ E-Mail info@effel.ch 

▪ Telefon +41 58 332 22 83

▪ Prüfung

▪ Prüfung der Anrechenbarkeit der Meldung

▪ Allfällige Fragerunde (Kontakt mit der angegebenen Ansprechperson)

Wichtig Die Meldung ist freiwillig aber kann nur bis zum 30. April durchgeführt werden.

mailto:info@effel.ch
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WAS IM DETAIL

▪ Beschreibung (Bst. a)

▪ SM: ausgefülltes Einsparprotokoll

▪ NSM: kurze Beschreibung der Massnahme und Vergleich zu den besten verfügbaren 

 Lösungen (Umfang: maximal ½ A4-Seite)

▪ Stromverbrauch (Bst. b)

▪ SM: die im Einsparprotokoll aufgeführten (bei der Meldung notwendigen) Nachweise 

▪ NSM: eine Erläuterung, welche die ausgelösten Einsparungen beschreibt 

  (Umfang: maximal 2 A4-Seiten) 

▪ Abgrenzung zu nicht anrechenbaren Massnahmen (Bst. c)

▪ Erläuterung, wie sich die Massnahme von den nicht anrechenbaren Massnahmen 

abgrenzt. 

▪ Umfang: maximal 1 A4-Seite
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WIE IM DETAIL

▪ Elektronisches Übermittlungsformular (PrivaSphereTM)

▪ BFE-Webseite unter e-Übermittlung

▪ Eine Technologie pro Übermittlungsformular

▪ Eine Meldung pro Massnahme

▪ Die zeitgestempelte Quittung wird nach der Übermittlung automatisch 

generiert und muss heruntergeladen werden

▪ Allfällige Korrekturen müssen per E-Mail an die GS gemeldet werden

▪ Verfügung am 30. November 2025

https://www.privasphere.com/e-uebermittlungBFE-GW-proEffizienz
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/das-bfe/elektronische-uebermittlung-von-geschaeften-und-dokumenten.html
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WEITERE INFORMATIONEN

▪ BFE-Webseite

▪ Leitfaden

▪ FAQ

▪ Richtlinie

▪ GS-Webseite (kommt demnächst)

▪ FAQ

▪ Weitere



WEBINAR EFFIZIENZSTEIGERUNGEN MELDUNG FRÜHERER MASSNAHMEN    BFE    DIENST ES    10.03.2025

FRAGEN UND ANTWORTEN
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Vielen Dank
E-Mail: info@effel.ch / Telefon: +41 58 332 22 83

mailto:info@effel.ch
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